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Finanzierungsoptionen für
den globalen Klimaschutz

Da das Kyoto-Protokoll nur Ziele bis zum
Jahr 2012 vorsieht, muss für eine zu-
künftige internationale Klimapolitik ein
neues Abkommen vereinbart werden,
über das im Dezember 2009 in Kopen-
hagen verhandelt wird (vgl. Bardt und
Selke 2007). Eine reine Fortschreibung
von Kyoto kann es jedoch nicht geben.
Dazu sind die tatsächlichen Minderun-
gen an Treibhausgasemissionen zu ge-
ring. Das neue Abkommen muss eben-
so anspruchsvolle wie realistische Ziele
beinhalten. Entscheidend dabei ist, die
größten Emittenten von Treibhausgasen,
insbesondere China und die USA, für ei-
nen Klimaschutzbeitrag gewinnen und
in ein Folgeabkommen integrieren zu
können. Ohne einen signifikanten Bei-
trag dieser Länder sind alle Anstrengun-
gen, Treibhausgase in anderen Ländern
zu reduzieren, letztlich nutzlos und un-
nötig teuer.

Kyoto und die Kosten

Entscheidend ist, die Klimaschutzziele
mit möglichst geringem Kostenaufwand
zu erreichen. Um international einen
möglichst effizienten Klimaschutz betrei-
ben zu können, müssen die Maßnahmen
zur Vermeidung von Treibhausgasemis-
sionen an den Orten vorgenommen wer-
den, wo dies je vermiedener Einheit am
billigsten ist. Oftmals dürften diese Mög-
lichkeiten in den Entwicklungs- und
Schwellenländern liegen, während in den
klimapolitisch aktiven Industrieländern
preiswerte Vermeidungspotentiale be-
reits zu einem guten Teil ausgeschöpft
sind. Ein neues internationales Klimaab-
kommen muss also dazu beitragen, dass
die global günstigsten Vermeidungspo-

tentiale realisiert werden. Die aus dem
Kyoto-Protokoll stammende Betonung
rein nationaler Emissionsziele ist daher
wenig zielführend; flexible Instrumente
zur Hebung der Einsparpotentiale sind
umso wichtiger.

Auch die Erfahrung aus dem Kyoto-Pro-
tokoll, dass sich im Wesentlichen Europa
zu Reduktionsanstrengungen verpflich-
tet hat, darf sich nicht wiederholen. Ei-
ne solch einseitige Lastverteilung wäre
nicht zu tragen. Umso wichtiger ist eine
gute Verhandlungsposition der EU-Län-
der im Vorfeld der abschließenden Kyo-
to-Nachfolgeverhandlungen. Strittig ist
vor allem, inwiefern die großen Vorleis-
tungen der EU in den letzten Jahren ei-
nen Beitrag dazu leisten, andere Länder
zu vergleichbaren Anstrengungen zu be-
wegen. Als problematisch kann sich her-
ausstellen, dass die Klimaschutzkosten
der Länder, die bisher noch keinen Bei-
trag leisten, deutlich erhöht wurden.
Europa hat auf der einen Seite Frühstar-
tervorteile erarbeitet, auf der anderen Sei-
te aber auch Wettbewerbsnachteile für
bestimmte Branchen generiert. Diese
Kostennachteile Deutschlands und
Europas sind Kostenvorteile aus der
Sicht von Drittländern. Durch den Beitritt
zum Klimaschutzprozess würden diese
Vorteile der Drittländer wegfallen, wäh-
rend die Wettbewerbsnachteile in Klima-
schutzindustrien, die gegenüber dem
Vorreiter EU bestehen, beibehalten wer-
den. Die Entscheidung pro Klimaschutz
ist damit mit zusätzlichen Kosten verbun-
den, was eine Einigung nicht einfacher
macht. Die Verhandlungsmöglichkeiten
der EU sind begrenzt: Zusätzliche Re-
duktionsverpflichtungen über die ange-
kündigten 20 bis 30% bis 2020 kann sie
kaum übernehmen. Ein Zurückweichen
hinter diese Vorstellungen dürfte eben-
so schwer zu realisieren sein.

Eine denkbare Alternative wäre es, kei-
ne nationalen Reduktionsziele zu verein-
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baren, sondern sich darauf zu verpflichten, an einer belie-
bigen Stelle der Welt bestimmte Emissionsreduktionen
durchzuführen. Damit würde man versuchen, ein effizien-
tes Instrument zur Erreichung des Klimaschutzziels zu in-
stallieren, und müsste sich dann über die Lastverteilung
einig werden. Dies könnte einen Effizienzgewinn bringen
und damit den Klimaschutz global günstiger machen. Ent-
scheidend ist dabei aber die Frage, ob man sich über die
Kostenteilung einigen kann. Eine einseitige Lastverteilung
zu Lasten der Länder, die schon bisher Vorreiter im Klima-
schutz waren, würde diese Option für Europa wenig at-
traktiv machen.

Finanzbedarf für Kopenhagen

Auf der anstehenden Klimakonferenz in Kopenhagen wird
es nicht nur um Emissionsreduktionsziele gehen, die sich
nach dem Bekenntnis der G-8-Gipfel-Teilehmer in L’Aqui-
la an den gewünschten maximal 2°C globaler Erderwär-
mung orientieren sollten. Ganz oben auf der Agenda steht
auch die Frage der Finanzierung von Emissionsreduzie-
rung und Anpassung an den schon entstandenen Klima-
wandel.

Die Schätzungen über die Kosten von Klimaschutz und Kli-
mawandel und über den daraus abgeleiteten Finanzbedarf
gehen weit auseinander:

– Sir Nicholas Stern (2008) bezifferte die notwenigen glo-
balen Investitionen im »Review on the Economics of Cli-
mate Change« auf 1% der weltweiten Wirtschaftskraft.
Das entspricht in Preisen von 2008 ca. 695 Mrd. US-
Dollar oder 497 Mrd. €. Diese Ausgaben seien ab so-
fort nötig, um die Konzentration von Kohlenstoffdioxid-
äquivalent in der Atmosphäre bei maximal 550 ppm zu
halten. 

– Im Gegensatz zur Top-Down-Studie von Stern hat
McKinsey and Company (2009) eine Bottom-Up-Stu-
die veröffentlicht, die von jährlichen wachsenden Kos-
ten von 200 bis 350 Mrd. € ausgeht, was bis 2030 Ge-
samtkosten von weniger als 1% des globalen BIP be-
deuten würde.

– Die Europäische Kommission wiederum beruft sich
auf einen Bericht ihres Joint Research Centers (2009).
Basierend auf Expertenuntersuchungen wird eben-
falls von einem maximalen Temperaturanstieg von 2°C
ausgegangen, und im Zuge dessen werden bis 2020
jährliche Kosten in Höhe von 150 Mrd. € für Reduzie-
rungs- und Anpassungskosten im Energie- und In-
dustriesektor, sowie 25 Mrd. € im Bereich der Land-
nutzung, zusammen also 175 Mrd. € veranschlagt.
Der Kommission nach würde dies einen Kostenauf-
wand von 0,4 bis 1,2% des BIP der einzelnen Länder
bedeuten.

Finanzierungsoptionen für die Zukunft

Um diese Summe von 175 Mrd. € aufbringen zu können,
werden in den Vertragsentwürfen verschiedene Vorschläge
diskutiert (vgl. UNFCCC 2009). Diese lassen sich in drei Grup-
pen einteilen:

– Finanzierung durch die Annex-II-Länder,
– Finanzierung über eine Steuer,
– kleinere Einzelbausteine.

Finanzierung durch die Annex-II-Länder

Die erste Gruppe von Finanzierungsvorschlägen nimmt aus-
schließlich die so genannten Annex-II-Länder (Australien,
EU-15, Island, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen,
Schweiz, USA) in die Pflicht. Für die Verteilung der Lasten
werden unterschiedliche Maßstäbe vorgeschlagen. Dazu
zählen das aktuelle Bruttoinlandsprodukt, die aktuellen Treib-
hausgasemissionen und kumulierte historische Treibhaus-
gasemissionen. Auch eine Kombination dieser Kriterien ist
denkbar.

Die einzelnen Varianten haben unterschiedliche Vor- und
Nachteile. So knüpft eine Bindung an das BIP zwar an
der Wirtschaftskraft an, ignoriert aber die damit verbun-
denen Treibhausgasemissionen. Die Berücksichtigung der
historischen Emissionen wird mit der bestehenden Verant-
wortung für die menschlich verursachten Treibhausgase in
der Atmosphäre begründet, ignorieren jedoch die sehr un-
terschiedlichen Klimaschutzanstrengungen der vergange-
nen Jahre. Die reine Koppelung an die aktuellen Emissio-
nen dürfte auf besondere Akzeptanzprobleme stoßen, weil
dann insbesondere die USA noch deutlich stärker belas-
tet würden.

Für Deutschland wäre die Orientierung an den aktuellen
Emissionen am attraktivsten, da hier ein Beitrag von gut
12,5 Mrd. € geleistet werden müsste, um insgesamt
175 Mrd. € zusammenzubringen. Im Durchschnitt führen
diese Varianten zu einer Belastung für Deutschland von fast
16 Mrd. €. Am teuersten wäre für die Bundesrepublik die
Bindung an historische Emissionen. Die Diskrepanz ist auf
die erfolgreichen Klimaschutzbemühungen der vergange-
nen Jahre zurückzuführen. Immerhin hat Deutschland sein
anspruchsvolles Kyoto-Ziel inzwischen erreicht.

Grundsätzlich sprechen gegen die Realisierung dieser Mo-
delle die hohen Kosten, die bei der geringen Anzahl von Net-
tobeitragszahlern auf die einzelnen Länder zukommen wür-
den. Zur Veranschaulichung: 2006 hat Deutschland gut
8 Mrd. € netto an offizieller internationaler Entwicklungshil-
fe an bi- und multilaterale Stellen geleistet. Staatsausgaben
für Umweltschutz beliefen sich auf Beträge in einer ähnli-
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chen Größenordnung. 16 Mrd. € zusätzliche Transferzah-
lungen kämen damit de facto einer Verdreifachung der Ent-
wicklungshilfe oder einer Verdreifachung der Umweltschutz-
ausgaben gleich.

Finanzierung über eine Steuer

Eine weitere Alternative bildet die Einführung einer globalen
Steuer auf Kohlendioxidemissionen. Nach Ausschöpfung ei-
nes Freibetrags von 1,5 oder 2 Tonnen CO2 pro Einwohner
würden auf alle weiteren Emissionen Steuern erhoben, die
dann zur Finanzierung des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung in Entwicklungsländern genutzt werden können.
Eine tatsächliche globale Steuererhebung auf CO2-Emissio-
nen ist jedoch praktisch kaum realisierbar. Als Modell der
Lastverteilung zwischen den Staaten kann dieser Ansatz
jedoch verwendet werden. Dabei werden die Kosten dem
Verursacherprinzip entsprechend verortet, da Staaten mit
hohem CO2-Ausstoß pro Kopf auch prozentual mehr be-
zahlen müssten. Im Unterschied zu den erstgenannten Al-
ternativen würden hier die gesamten Annex-I-Länder be-
rücksichtigt, also inklusive mittel- und osteuropäischer Trans-
formationsstaaten und Russland.

Die sich aus dieser Konstellation ergebenden Kostenbelas-
tungen wären für die Annex-II-Länder insgesamt geringer.
Deutschland hätte einen Beitrag von knapp unter 10 Mrd. €
zu leisten, wobei für jede Tonne Kohlendioxid über dem Frei-
betrag eine Steuer von über 10 € zu zahlen wäre. Bei sich
verändernden Emissionsmengen wäre das Ziel, 175 Mrd. €
zu erlösen, aber nur mit einer gewissen Unsicherheit zu er-
reichen.

Verwandt mit einer Steuer wäre die Versteigerung eines Teils
der global zugelassenen Treibhausgasemissionen an die
jeweiligen Länder. Damit wäre das nationale Cap teilweise
kostenpflichtig. Im Gegensatz zur eigentlichen Steuer sind
jedoch die Preise je Tonne Kohlendioxid ebenso unklar. Da-
mit besteht eine noch größere Unsicherheit hinsichtlich der
Erzielung der gewünschten Gesamtsumme.

Interessant wäre eine im Augenblick kaum diskutierte Ori-
entierung einer solchen Steuer nicht an den tatsächlichen
Emissionen, sondern an der vereinbarten Emissionsober-
grenzen. Dies würde einen Anreiz für anspruchsvolle Kli-
maschutzziele setzen. Gleichzeitig wäre auch das Finanz-
aufkommen für die nächsten Jahre klar definiert.

Kleinere Einzelbausteine

Verschiedene Einzelbausteine können zwar auch einen Fi-
nanzierungsbeitrag leisten, sind aber kaum oder gar nicht
in der Lage, die angestrebten 175 Mrd. € aufzubringen. Dies
gilt beispielsweise für die Schaffung eines globalen Emissi-
onshandels für den internationalen Flug- und Schiffsverkehr.

Ähnliches gilt auch für die Ausweitung der bisherigen Ab-
gaben auf CDM-Projekte, die schon heute in einen Adapti-
onsfonds fließen. Eine deutliche Erhöhung dieser Abgaben
von heute 2% würde die Attraktivität dieses Instruments
deutlich verringern. Im Gegenteil ist jedoch eine Ausweitung
derartiger Maßnahmen notwendig, um einen global effizien-
teren Klimaschutz realisieren zu können. Zudem liegen die
Einnahmen dieses Fonds derzeit im kleineren Millionenbe-
reich, so dass ein signifikanter Beitrag zu den 175 Mrd. €
ausgeschlossen erscheint. 

Fazit

Das angestrebte Ziel, jährlich 175 Mrd. € für internationalen
Klimaschutz und Klimaanpassung aufzubringen, erscheint
sehr ambitioniert. Verschiedene Einzelvorschläge können
keinen relevanten Beitrag hierzu leisten. Andere bringen er-
hebliche Probleme mit sich, ignorieren Klimaschutzbemü-
hungen oder führen zu Belastungen einzelner Geberländer,
die realistischerweise kaum übernommen werden. Für
Deutschland wäre unter den diskutierten Vorschlägen das
Modell einer globalen Kohlendioxidsteuer mit einem be-
stimmten Freibetrag am attraktivsten.

Wichtig für die Kopenhagener Verhandlungen wird es sein,
Strukturen zu schaffen, die einen möglichst effizienten und
damit kostengünstigen Klimaschutz ermöglichen. Dies darf
nicht durch derartige Finanzierungsfragen in den Hintergrund
gedrängt werden, zumal sich die jeweiligen Beiträge der Ge-
berländer im Zweifel nicht an strengen Regeln orientieren,
sondern das kaum kalkulierbare Ergebnis eines Verhand-
lungsprozesses sein werden. Die frühe Festlegung Europas
und Deutschlands auf ambitionierte nationale Klimaschutz-
ziele kann zur Folge haben, dass der Verhandlungsspielraum
im Wesentlichen in einer Erhöhung der finanziellen Beiträge
liegen wird.
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Weltklimagipfel in Kopenhagen: 
Notwendige Eckpfeiler für eine neue 
Architektur

Klimapolitik jenseits harmloser Utopien

Die Klimapolitik benötigt keine Utopien, sondern einen kla-
ren Blick für die historischen Herausforderungen, vor de-
nen die Menschheit steht. Die Klimaverhandlungen in Ko-
penhagen im Dezember 2009 drohen sich im Feilschen über
belanglose Details zu verstricken. Dabei gerät die Jahr-
hundertaufgabe zunehmend aus dem Blick. Wir sollten
daher die Zeit bis Kopenhagen zu einer Besinnung auf die
wesentlichen Fragen nutzen und uns vergegenwärtigen,
welche Eckpfeiler ein internationales Abkommen umfassen
muss. Erst auf dieser Basis lassen sich die Kompromisse
in den Verhandlungen bewerten. Die internationale Klima-
politik verliert jede Glaubwürdigkeit, wenn sie einerseits ehr-
geizige Ziele formuliert, aber nicht einmal im Ansatz die
Bereitschaft erkennen lässt, die dazu notwendigen Mittel
zu ergreifen. Eine sinnvolle Architektur der Klimapolitik muss
sich nicht ausschließlich, aber doch hauptsächlich, auf drei
Eckpfeiler stützen:

1. Einigung über die Menge an Kohlenstoff, die noch bis
zum Ende des Jahrhunderts in der Atmosphäre abgela-
gert werden soll. 

2. Verteilung der Emissionsrechte nach einem gerechten
Schlüssel auf alle Nationen.

3. Schaffung der institutionellen Voraussetzungen für einen
globalen Emissionshandel.

Es ist nicht entscheidend, dass über alle Aspekte in Ko-
penhagen eine Einigkeit erzielt wird, aber es muss zumin-
dest eine Architektur für ein globales Abkommen erkenn-
bar werden.

Begrenzter Deponieraum der Atmosphäre

Eckpfeiler 1: Der Deponieraum der Atmosphäre ist be-
grenzt. Will man gefährlichen Klimawandel vermeiden, so
dürfen wir ab heute bis Mitte des Jahrhunderts noch et-
wa 770 Gigatonnen CO2 aus der Verbrennung fossiler
Energieträger in der Atmosphäre ablagern, wenn wir das
2°C-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% erreichen
wollen. In den letzten zehn Jahren haben wir etwa 260 Gi-
gatonnen CO2 abgelagert - wenn wir in diesem Tempo
weitermachen, wäre der Deponieraum in etwas mehr als
30 Jahren erschöpft. Es muss also ein Umbau des Ener-
giesystems stattfinden. Nur so können wir das Risiko sen-
ken, dass der Meeresspiegel dramatisch ansteigt, die
Ozeane versauern, der Monsun sich in China und Indien
verändert. Kopenhagen wäre bereits ein Erfolg, wenn sich
die Weltgemeinschaft auf ambitionierten Klimaschutz ei-
nigen könnte, denn über das globale Kohlenstoffbudget
muss rasch eine Einigkeit erzielt werden. In Kopenha-
gen muss es darum gehen, das 2°C-Ziel, dessen Bedeu-
tung nun auch die führenden Industriestaaten G-20 an-
erkannt haben (vgl. Major Economies Forum 2009), zu
präzisieren, um ihm eine klimapolitisch klare Definition
zu geben. Würde man nämlich die Wahrscheinlichkeit von
75 auf 50% reduzieren, würde sich das Kohlenstoffbud-
get um mehr als 100 Gigatonnen CO2 erhöhen und die
Vermeidungskosten geringer ausfallen (vgl. Knopf et al.
2009). Mit welcher Wahrscheinlichkeit das 2°C-Ziel er-
reicht werden soll, hängt davon ab, wie hoch die Verhand-
lungsführer das Vorsichtsprinzip gewichten. Diese Ge-
wichtung wiederum wird davon bestimmt, wie hoch die
zu erwartenden Risiken des Klimawandels sind und mit
welchen volkswirtschaftlichen Kosten die Einhaltung ei-
nes globalen Kohlenstoffbudgets verbunden ist. Die volks-
wirtschaftlichen Kosten der Vermeidung hängen wieder-
um entscheidend davon ab, wie schnell ein globales Kli-
maabkommen erreicht wird und welche Technologien zur
Verfügung stehen.

Eckpfeiler 2: Ein internationales Klimaabkommen wird aber
nur dann erreicht werden können, wenn die beteiligten Na-
tionalstaaten ein nationales Budget für ihre Emissionen ak-
zeptieren. Dieser Kuchen der globalen Emissionsrechte
kann entweder als einmaliges Gesamtbudget verteilt wer-
den oder als globale Emissionsobergrenze, die im Zeit-
verlauf so abgesenkt werden muss,  dass die Summe der
nationalen Emissionen nicht höher ist als das vereinbarte
globale Budget.
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Da die Schäden des Klimawandels primär von den ku-
mulierten Emissionen und nicht von jährlichen Emissionen
abhängen, besteht jedoch die Möglichkeit, diese intertem-
porale Flexibilität zu nutzen und die Emissionen zeitlich so
zu reduzieren, dass damit die Wohlfahrts- und Wachs-
tumsverluste der beteiligten Volkswirtschaften minimiert
werden. In der Vergangenheit wurden von vielen For-
schungsgruppen ökonomisch optimale Emissionspfade
berechnet, die mit verschiedenen Kohlenstoffbudgets
kompatibel sind. So würde eine mehr als 50%ige Chan-
ce für die Einhaltung des 2°C-Zieles erfordern, dass die
globalen Emissionen bis zum Jahr 2050 mindestens um
die Hälfte gegenüber dem Jahr 1990 reduziert werden
müssten. Dabei müssten die Industriestaaten ihre Emis-
sionen um etwa 80% gegenüber dem Niveau von 1990
absenken (vgl. IPCC 2007). Für die internationalen Kli-
maverhandlungen sind Aussagen dieser Art jedoch wenig
hilfreich. Denn um das Reduktionspotential eindeutig fest-
zulegen, muss man sich auf ein Basisjahr einigen. Dar-
über hinaus hängt der Prozentsatz mit dem jährlich redu-
ziert werden muss, von einem Referenzszenario ab. Das
Referenzszenario bildet den hypothetischen Emissions-
verlauf ab, der sich ohne Klimapolitik ergäbe. Geht man
von hohen Emissionen im Referenzszenario aus, werden
die notwendigen Emissionsreduktionen höher ausfallen
als im Vergleich zu einem niedrigen Referenzszenario. Die-
se Unsicherheiten könnten die Verhandlungsführer nut-
zen, indem sie ein hohes Referenzszenario vorausset-
zen, um dann hohe Minderungen zu versprechen. Durch
den Bezug auf einen hypothetischen und daher spekula-
tiven Emissionsverlauf werden die Verhand-
lungen mit unnötigen Unsicherheiten über
die künftigen wirtschaftlichen, technischen
und demographischen Entwicklungen be-
lastet. Wäre das Referenzszenario mit Si-
cherheit bekannt, ließe sich sowohl ex an-
te als auch ex post jedes Minderungssze-
nario in ein Budget umrechnen und umge-
kehrt. Da aber das Referenzszenario eine
große Unbekannte ist, ist eine Ex-ante-Ei-
nigung auf ein nationales Kohlenstoffbud-
get der einzig sinnvolle Weg, Klarheit über
die Zielvereinbarungen herzustellen. Diese
Motivation war wohl auch ausschlagge-
bend für das jüngste WBGU-Gutachten
(WBGU 2009), in dem der Vorschlag unter-
breitet wurde, nicht mehr über Minderungs-
szenarien, sondern über nationale Kohlen-
stoffbudgets zu verhandeln.1

Verteilung der Verschmutzungsrechte

Ein weiterer Vorteil des Budgetansatzes (oder auch einer
zeitlichen Emissionsobergrenze) gegenüber rein prozentua-
len Reduktionsverpflichtungen ist jedoch nicht nur, die na-
tionalen Verpflichtungen zu präzisieren, sondern auch die
Verteilungskonflikte explizit auf den Tisch zu legen: Die ein-
zelnen Nationalstaaten werden nämlich unterschiedliche Vor-
stellungen über einen gerechten Verteilungsschlüssel ha-
ben. Aus Sicht der Entwicklungs- und Schwellenländer wä-
re ein gleiches Kohlenstoffbudget pro Kopf vorteilhaft; für
die Industrieländer wäre eine Verteilung nach Sozialprodukt
besonders vorteilhaft. Dabei ist jedoch zu beachten, dass
die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch globale Klima-
politik entstehen, nicht nur durch (i) die Zuteilung der Emis-
sionsrechte bestimmt werden, sondern auch durch (ii) na-
tionale Vermeidungskosten und Potentiale für klimafreund-
liche Technologien sowie (iii) die Entwertung fossiler Res-
sourcenbestände, die vor allem bei erdöl- und gasexportie-
renden Ländern zu Buche schlägt.

Über die Stärke dieser drei Effekte lässt sich nur etwas im
Rahmen von Modellrechnungen aussagen. Beispielhaft sei
dies an einem Szenario demonstriert, das mit dem Modell
REMIND gerechnet wurde (vgl. Abb. 1). Die Industrieländer
haben relativ geringe Konsumverluste zu tragen, da sie re-
lativ rasch in den Ausbau der erneuerbaren Energien, in die
Erhöhung der Energieeffizienz, in die Abscheidung und Ein-
lagerung von Kohlenstoff (CCS), aber auch in die Kernener-
gie investieren können. Der Mittlere und Nahe Osten haben
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1 Der Budgetansatz des WBGU erkennt klar, dass die
Ex-ante-Festlegung eines Budgets die Verteilungsfra-
gen transparent werden lässt. Die ökonomischen Im-
plikationen des Budgetansatzes sind jedoch noch nicht
befriedigend ausgeleuchtet, weil unklar bleibt, mit wel-
chen Instrumenten die Umsetzung erfolgen soll und
wie die zeitliche  Flexibilität gesichert werden kann.
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hingegen sehr hohe Verluste zu verzeichnen, weil der Ver-
kauf von Öl und Gas verlangsamt werden muss, was ihre
Ressourcenrenten drastisch reduziert. Man kann es auch
anders ausdrücken: Durch die Festlegung eines Kohlenstoff-
budgets werden die Renten der Besitzer von Kohle, Öl und
Gas entwertet und durch eine Klimarente ersetzt; diese Kli-
marente ist Gegenstand der Verteilungskonflikte. Es wun-
dert nicht, dass gerade jene Länder, die aus der Nutzung
von Öl und Gas hohe Renten erzielten, diese durch die Kli-
mapolitik weitgehend verlieren. Interessant ist jedoch, dass
sich einige Länder der Entwertung ihrer Ressourcenrenten
entziehen können. So müsste zwar Russland seine Gasex-
porte verlangsamen, könnte jedoch im Falle einer ambitio-
nierten Klimapolitik auf Biomasse in Verbindung mit CCS
setzen. Russland würde dann Biogas herstellen und trüge
in Verbindung mit CCS dazu bei, dass CO2 aus der Atmo-
sphäre entzogen wird. Auch die Besitzer von Kohle könn-
ten ihre Rentenverluste durch die Einführung von CCS re-
duzieren. Dies ist auch der Grund, warum die CCS-Technik
für Klimapolitik von großer Bedeutung ist. Länder hinge-
gen, die wesentlich mehr Emissionszertifikate zugeteilt be-
kommen, als sie selber nutzen, können diese verkaufen und
teilweise sogar Gewinne erzielen, wie es das Modell z.B.
für Afrika zeigt (vgl. Abb. 1).

Wie Abbildung 1 deutlich zeigt, ist der Einfluss der drei Ver-
teilungsregeln auf die volkswirtschaftlichen Konsumverlus-
te relativ gering verglichen mit den Unterschieden zwischen
den Regionen. Zwischen dem Budgetansatz und der Zu-
teilung auf der Basis einer zeitlich flexiblen Emissionsober-
grenze gibt es darum keinen Unterschied, weil die Emis-
sionsobergrenze kostenminimal bzw. wohlfahrtsoptimal
berechnet wurde. Der Budgetansatz hat daher volkswirt-
schaftlich keine anderen Implikationen als das 2°C-Ziel bei
dem die Emissionsrechte nach der Pro-Kopf-Regel verteilt
werden und bei der die Emissionsobergrenze wohlfahrts-
optimal berechnet wurde. Der Unterschied zu den ande-
ren beiden Verteilungsregeln ist im Wesentlichen der Tat-
sache geschuldet, dass die Annahmen über den techni-
schen Fortschritt in dem Modell REMIND relativ optimis-
tisch sind. In Modellen, die eine geringe volkswirtschaftli-
che Flexibilität voraussetzen, ist der Einfluss der Zuteilung
der Emissionsrechte auf die volkswirtschaftlichen Konsum-
verluste höher, weil höhere Kohlenstoffpreise entstehen
und somit größere Renten verteilt werden. Dieser Sachver-
halt wird in Abbildung 2 gezeigt: So zeigen Modelle mit ge-
ringer technischer Flexibilität einen stärkeren Einfluss der
Verteilungsregeln auf die regionalen Vermeidungskosten
als Modelle mit hoher technischer Flexibilität. Daraus lässt
sich eine gewichtige Schlussfolgerung ziehen: Je höher die
technische Flexibilität, je effizienter die Kapitalmärkte bei
der Mobilisierung von Investitionen in kohlenstoffarme Tech-
niken sind, desto geringer sind die Renten die verteilt wer-
den müssen und umso geringer werden die Verteilungs-
konflikte sein.

Abbildung 2 zeigt darüber hinaus, dass die Unsicherheiten
über die regionale Verteilung der Vermeidungskosten noch
beträchtlich sind. Der Grund dieser Unsicherheit besteht da-
rin, dass die (Modell)-Annahmen darüber, wie leicht sich
Volkswirtschaften dekarbonisieren lassen und welche tech-
nischen Potentiale für die einzelnen Technologien bestehen,
noch weit auseinandergehen. Um diese Unsicherheit bei der
Abschätzung der regionalen Kosten zu reduzieren, sollte die
Bundesregierung in Kopenhagen darauf hinwirken, dass ein
internationales Expertengremium mit diesen Kostenabschät-
zungen beauftragt wird. Die internationale Arbeit an diesem
Zahlenwerk schafft gegenseitiges Vertrauen und eine ge-
meinsame Basis für rasche Verhandlungen.

Einrichtung einer Klimazentralbank

Eckpfeiler 3: Zu einem globalen Emissionshandel gibt es
keine ernsthafte Alternative. Der Vorschlag, eine CO2-Steu-
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Abb. 2
Regionale Vermeidungskosten (2005–2100) für drei
verschiedene Energie-Ökonomie-Modelle
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er einzuführen, beruht auf einem Trugschluss: Wollte die
Politik nämlich ein globales Kohlenstoffbudget einhalten, so
müsste die CO2-Steuer über die Zeit hinweg steigen. Wie
aber werden die Anbieter von Kohle, Öl und Gas darauf rea-
gieren? Sie werden den Abbau ihrer Ressource beschleu-
nigen, mit dem Risiko, dass trotz eines steigenden CO2-
Preises das globale Kohlenstoffbudget überschritten wird
(siehe auch die Diskussion zum »Grünen Paradoxon« in Sinn
2008 sowie Edenhofer und Kalkuhl 2009). Wird jedoch von
vornherein ein Budget an Emissionsrechten bestimmt und
verteilt, gibt es für die Anbieter fossiler Ressourcen keine
Ausweichmöglichkeit: ihre Ressourcenrenten werden redu-
ziert und in eine Klimarente transformiert. Der Budgetan-
satz hat daher das Potential, den gordischen Knoten der
Klimapolitik zu durchschlagen, wenn das Kohlenstoffbud-
get durch eine noch näher zu bestimmende Institution treu-
händerisch verwaltet wird und damit den Märkten ein kla-
res Signal gegeben wird, dass über das Budget hinaus
keine Emissionsrechte ausgegeben werden. Ein globales
System regionaler und nationaler Klimazentralbanken soll-
te die Aufgabe übernehmen, das Kohlenstoffbudget volks-
wirtschaftlich effizient einzuhalten.2 Hierzu müssen die Kli-
mazentralbanken die Emissionsrechte so ausgeben, dass
die Unternehmen selbst entscheiden können, wann sie die
Emissionen reduzieren und mit welchen Technologien. Die
Klimazentralbanken können je nach gesamtwirtschaftlicher
Lage durch die Ausgabe der Zertifikate die zeitliche Flexi-
bilität einschränken oder erweitern. Ein solches System kann
nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Ein wich-
tiger Schritt in diese Richtung ist die Reform des europäi-
schen Emissionshandels. Es hat sich als große Schwäche
des europäischen Emissionshandels herausgestellt, dass
wichtige volkswirtschaftliche Sektoren nicht mit in den Emis-
sionshandel einbezogen sind. Dies trifft z.B. auf den Ge-
bäudesektor zu, in dem die Emissionen zu besonders ge-
ringen Kosten reduziert werden können. Man kann alle wich-
tigen Sektoren in den Emissionshandel mit einbeziehen,
wenn man auf der ersten Handelsstufe ansetzt. Derjenige,
der Kohle fördert, Gas oder Mineralöl importiert, bezahlt
nicht nur den Preis für die Ressource, sondern muss zu-
gleich ein Zertifikat für jene Emissionen erwerben, die mit
der späteren Ressourcennutzung entstehen. Damit sind al-
le Sektoren in den Emissionshandel integriert und die Markt-
kräfte sorgen dafür, dass die billigsten Vermeidungsoptio-
nen verwirklicht werden. Der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen hat hierzu entsprechende Vorschläge ausgear-

beitet und bereits Überlegungen angestellt, wie der euro-
päische Emissionshandel in dieser Richtung reformiert wer-
den könnte (SRU 2008; Hentrich et al. 2009). Der Emissi-
onshandel sollte aber nicht nur sektoral, sondern auch re-
gional erweitert werden. In den USA geht die Debatte um
die Einführung eines nationalen Emissionshandels in die
entscheidende Phase. Die Bundesregierung sollte darauf
hinwirken, dass dieses Emissionshandelssystem mit dem
Europäischen Handelssystem zu einem transatlantischen
Kohlenstoffmarkt verbunden wird (Flachsland et al. 2008).
Dieses Projekt hätte eine starke Signalwirkung für  die Schaf-
fung eines internationalen Abkommens, das auch China,
Indien, Brasilien und Russland umfasst. Man kann allerdings
zu Recht die Frage stellen, ob die Zeit noch reicht, schritt-
weise ein internationales Abkommen zustande zu bringen.
Modellrechnungen zeigen, dass die Kosten um die Hälfte
steigen können, wenn ein globales Abkommen erst in 2020
statt in 2010 auf den Weg gebracht würde (vgl. Luderer et
al. 2009). Bei noch weiterer Verzögerung muss das 2°C-
Ziel sogar aufgegeben werden.

Einbettung in einen Global Deal

Der Emissionshandel allein wird jedoch nicht ausreichen, um
die notwendigen Investitionen in eine kohlenstofffreie Welt-
wirtschaft zu ermöglichen, er muss durch die weiteren Eck-
pfeiler Technologietransfer, Vermeidung von Entwaldung und
Anpassung ergänzt werden. Denn zu zahlreich sind die
Hemmnisse auf den Kapitalmärkten zur Mobilisierung von
Investitionen gerade in die notwendigen Infrastrukturmaß-
nahmen, als dass auf ergänzende Maßnahmen verzichtet
werden sollte. Auch die Verhinderung der Abholzung muss
Teil eines globalen Abkommens sein, da allein 20% der welt-
weiten Emissionen durch Abholzung, vor allem in Brasilien,
Indonesien und Afrika entstehen. Und selbst wenn es ge-
lingen sollte, den Klimawandel auf 2°C zu begrenzen, heißt
das nicht, dass es keinen Klimawandel geben wird. Insbe-
sondere die Entwicklungsländer werden sich an den verblei-
benden Restklimawandel anpassen müssen, der selbst bei
2°C schon erhebliche negative Schadenswirkungen mit sich
bringen wird. Die Zusammenführung dieser einzelnen Eck-
pfeiler haben wir ausführlich in unserer Version eines Global
Deals dargelegt (vgl. Edenhofer et al. 2008).

Vieles von dem, was hier gefordert wird, reicht weit über Ko-
penhagen hinaus. Aber die Vorschläge sind nicht utopisch.
Während Utopien Vorstellungen jenseits von Raum und Zeit
sind, sind die hier vorgestellten Eckpfeiler greifbare Forde-
rungen an eine Klimapolitik, die ihre selbstgesteckten Ziele
auch erreichen will. Die internationale Staatengemeinschaft
hat sich auf das 2°C-Ziel verständigt, ohne dieses Ziel völ-
kerrechtlich verbindlich festzulegen. Es wird in Kopenha-
gen aber nicht nur darauf ankommen, verbindliche Ziele fest-
zulegen. Es wird auch darauf ankommen, wirksame Mittel
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2 Die Forderung nach einer Klimazentralbank ist nicht neu. Einer der ersten
Ökonomen, der ein Modell einer Klimazentralbank entworfen hat, ist Lutz
Wicke (Wicke 2005). Ihm gebührt das Verdienst, dass er als einer der ers-
ten darauf hingewiesen hat, dass alle inkrementellen Verbesserungen des
Kyoto-Protokolls nicht dazu führen können, dass ambitionierte Klimaziele
erreicht werden. Er fordert daher zu Recht, dass die internationale Staa-
tengemeinschaft Rechenschaft über die enorme Diskrepanz zwischen den
hohen Zielen und der Weigerung, die Mittel für dieses Ziel auch einzuset-
zen, ablegen muss. Sein Modell der Klimazentralbank hat jedoch nicht die
Aufgabe, die Zertifikate intertemporal optimal zu steuern, sondern die
Umverteilung von Renten zu begrenzen.
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zu ergreifen, um diese Ziele auch Realität werden zu las-
sen. Wer mutige Ziele formuliert und die notwendigen Mit-
tel als utopisch denunziert, untergräbt seine eigene Glaub-
würdigkeit.
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Erfolgsaussichten für Post-Kyoto-
Abkommmen unsicher

Klimapolitische Ausgangslage

Anthropogene Emissionen erhöhen die Konzentration von
Treibhausgasen in der Atmosphäre und führen zu einem glo-
balen Temperaturanstieg. Das International Panel on Cli-
mate Change (IPCC) weist darauf hin, dass bei ungebrems-
ter Erderwärmung erhebliche ökologische Auswirkungen so-
wie eine Bedrohung für die Grundlagen der Wasserversor-
gung, der Nahrungsmittelproduktion und der gesamten wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Länder, insbesondere
im Bereich der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, zu er-
warten sind.

Dem Klimawandel wird vor diesem Hintergrund mittlerwei-
le weltweite Aufmerksamkeit geschenkt. In L’Aquila (Ita-
lien) haben anlässlich des G-8-Gipfels im Juli 2009 16 füh-
rende Wirtschaftsmächte und die Mitglieder des Major Eco-
nomies Forum on Energy and Climate sich dafür ausge-
sprochen, die globale Erwärmung langfristig auf 2°C aus-
gehend von 1990 zu begrenzen. Die Europäische Union
verfolgt diese 2°C-Zielsetzung bereits seit 1996. Einer 
darüber hinausgehenden globalen Erwärmung soll vor al-
lem durch energiepolitische Maßnahmen, insbesondere
durch eine intensive Förderung erneuerbaren Energieträ-
ger, entgegengewirkt werden. Nicht nur der Ausstieg aus
der Kernenergie wird in diesem Zusammenhang neu zur
Diskussion gestellt, sondern auch neuartige klimapolitische
Maßnahmen (Stichwort: Carbon Capture and Storage –
CCS –, Geoengineering), deren Risiken für Mensch und
Umwelt bislang nicht hinreichend abgeschätzt werden kön-
nen. Hinsichtlich der den Weltklimagipfel im Dezember 2009
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vorbereitenden und derzeit laufenden Verhandlungen über
ein Post-Kyoto-Abkommen sind diese politischen Aussa-
gen insoweit richtungsweisend.

Völkerrechtlicher Hintergrund

Völkerrechtlicher Hintergrund des laufenden internationa-
len Verhandlungsprozesses zur Eindämmung der anthro-
pogenen Erwärmung der Erdatmosphäre ist die seit 1993
von mittlerweile 192 Staaten unterzeichnete Klimarahmen-
konvention (UNFCCC). Das auf der Dritten Vertragsstaa-
tenkonferenz 1997 vereinbarte Kyoto-Protokoll enthält
konkrete Verpflichtungen zur Reduzierung der Emissionen
von sechs Treibhausgasen. Danach müssen die Emissio-
nen dieser Treibhausgase in den Industrieländern insge-
samt soweit reduziert werden, dass sie im Zeitraum von
2008–2012 um mindestens 5% unter dem Niveau von
1990 liegen. Dem Kyoto-Protokoll fehlt eine universelle
Reduktionsverpflichtung, die die allgemein gehaltene Re-
duktionsverpflichtung des Art. 3 I c UNFCCC konkretisiert.
Es legt lediglich industrialisierten Vertragsstaaten quanti-
fizierte Reduktionsverpflichtungen auf.

Weiterhin enthält das Kyoto-Protokoll sog. flexible Mecha-
nismen: den Emissionszertifikatehandel, die Joint Implemen-
tation (JI) und den Clean Development Mechanism (CDM).
Die Klimarahmenkonvention erwähnt die flexiblen Mechanis-
men nur allgemein als eine Handlungsoption, lässt aber Spiel-
raum für weitere Maßnahmen. Auch das Kyoto-Protokoll
schreibt sie nicht vor, stellt aber gewisse Strukturen auf für
den Fall, dass sich Vertragsstaaten der Mechanismen bedie-
nen wollen. Konkretisiert wurden die flexiblen Mechanismen
durch die auf der 7. Vertragsstaatenkonferenz getroffenen
»Vereinbarungen von Marrakesch« (Marrakesh Accords). Ziel
der flexiblen Mechanismen ist die Verringerung der Kosten
zur Erreichung der nationalen Reduktionsverpflichtungen. Da
die Klimawirksamkeit von Treibhausgasemissionen immer
gleich ist, kommt es nicht darauf an, wo emittiert wird. Die
flexiblen Mechanismen ermöglichen Emissionsreduktionen
dort, wo dies am kostengünstigsten durchgeführt werden
kann. Dies könnte möglicherweise für Emissionsreduktionen
in Entwicklungsländern sowie in mittel- und osteuropäischen
Transformationsländern im Unterschied zu westlichen Indus-
trieländern und Japan zutreffen. Entsprechend dem Charak-
ter des Völkerrechts als Recht gleichberechtigter, souverä-
ner Staaten ist der Sanktionsmechanismus weich ausgestal-
tet, jedoch stärker institutionalisiert als in anderen umwelt-
völkerrechtlichen Abkommen.

Angesichts der zeitlichen Begrenzung des Kyoto-Protokolls
bis zum Jahr 2012 bedarf es nunmehr eines Nachfolgeab-
kommens. Das auf der 13. UN-Klimakonferenz in Bali 2007
beschlossene und bis Ende 2009 währende Verhandlungs-
mandat für ein Post-Kyoto-Abkommen enthält eine Reihe

von Festlegungen wie etwa quantifizierte Ziele zur Begren-
zung und Minderung für alle Industrieländer. Für Entwick-
lungsländer sollen »national angemessene Minderungsan-
strengungen« vereinbart werden, die von Seiten der Indus-
trieländer durch Finanz- und Technologietransfer sowie 
capacity building unterstützt werden. Neben dem Klimaschutz
nennt das Verhandlungsmandat auch die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung sowie die Armutsbekämpfung als vor-
rangige Aufgaben der Vertragsstaaten.

Reduktionsziele, Reduktionsanstrengungen und Transferleis-
tungen sowie ihre Verbindlichkeit für den Zeitraum 2012–
2020 sollen mithin die Eckpfeiler eines auf der Vertragsstaa-
tenkonferenz in Kopenhagen im Dezember 2009 zu verein-
barenden Post-Kyoto-Abkommens sein. Die USA, die das
Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert haben, wollen sich an dem
neuen Abkommen beteiligen. Auch Russland hat Abschluss-
bereitschaft signalisiert, nachdem es das Kyoto-Protokoll
(verspätet) im Jahr 2005 ratifiziert hat. Insgesamt scheinen
die Verhandlungen über ein derartiges Post-Kyoto-Abkom-
men jedoch ins Stocken geraten zu sein: Während die Ent-
wicklungsländer insbesondere als Voraussetzung für eigene
Minderungsverpflichtungen konkrete Finanzierungsange-
bote der Industrieländer verlangen, setzen letztere wieder-
um für konkrete Finanzierungsangebote voraus, dass Ent-
wicklungsländer sich zu eigenen Minderungsmaßnahmen
verpflichten. Von einem unterschriftsfähigen Post-Kyoto-Ab-
kommen scheint die internationale Staatengemeinschaft der-
zeit weit entfernt.

Klimaschutzpolitische Strategie der 
Europäischen Union

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten erfüllen
ihre Reduktionsverpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll
gemeinsam. Die Reduktionsquote für den Verpflichtungs-
zeitraum bis 2012 beträgt 8% gemessen am Stand von
1990. Die EU teilt ihre Gesamtquote in differenzier-
ter Höhe auf die Mitgliedstaaten auf (Entscheidung
2002/358/EG, ABlEG L 130/1). 

Darüber hinaus ist die EU der Auffassung, dass eine Be-
grenzung des globalen Klimawandels auf 2° C voraussetzt,
dass die Industrienationen im Zusammenhang mit der ge-
planten Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 50%
bis 2050 ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30%
und bis 2050 um 60 bis 80% reduzieren müssen. Um hier-
zu einen effektiven Beitrag zu leisten, hat sich die EU An-
fang 2009 eigene Ziele gesetzt: Bis zum Jahr 2020 soll der
Anteil erneuerbarer Energien und die Energieeffizienz um
20% gesteigert sowie die Treibhausgasemissionen um 20%
bzw. im Fall des Abschlusses eines internationalen Post-
Kyoto-Abkommens sogar um 30% gegenüber 1990 ge-
senkt werden.
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Die Umsetzung dieser Selbstverpflichtung fand durch das im
April 2009 in Kraft getretene Klima- und Energiepaket statt,
das folgende Rechtsakte enthält: 

– eine Änderung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie durch
die Richtlinie 2009/28/EG (ABLEG L 140/16), durch die
der EU-weite Ausbau regenerativer Technologien unter-
stützt wird,

– eine Änderung der Emissionshandelsrichtlinie durch die
Richtlinie 2009/29/EG (ABlEG L 140/63), durch die die EU
die rechtliche Grundlage für die Fortsetzung des euro-
päischen Emissionshandelssystems in der dritten Han-
delsperiode 2013–2020 festschreibt,

– die Richtlinie 2009/30/EG (ABlEG L 140/88), die die Kon-
trolle und Verringerung der Lebenszyklustreibhausgas-
emissionen für die für den Straßenverkehr bestimmten
Kraftstoffe bezweckt,

– die Richtlinie 2009/31/EG (ABlEG L 140/114), die die recht-
lichen Anforderungen an die Carbon Capture and Stora-
ge-Technologie (CCS-Technologie) festlegt.

Zwar wird von rechtswissenschaftlicher Seite das promi-
nenteste Instrument zur Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen, der Handel mit Treibhausgaszertifikaten, auf-
grund seiner Komplexität und Intransparenz kritisiert so-
wie seine tatsächliche Effektivität bezweifelt, da es bislang
kaum positive Effekte hinsichtlich der Reduzierung der
Treibhausgasemissionen erzielt hat. Reduktionserfolge
sind in erster Linie auf den Niedergang der Altindustrien
in den Ostblockstaaten sowie auf die periodisch wieder-
kehrenden Wirtschaftskrisen zurückzuführen. Dennoch
sollte der eingeschlagene Weg nicht vorschnell aufgege-
ben werden, können doch die ersten beiden Handelspe-
rioden 2005–2007 und 2008–2012 durchaus noch als 
Experimentierphasen bewertet werden.

Insgesamt setzt die EU mit ihrer flexiblen Erhöhung der Re-
duzierungsverpflichtung und ihrem Maßnahmenbündel An-
reize für ein ambitioniertes Post-Kyoto-Abkommen. Der EU
kommt mit Blick auf den Post-Kyoto-Prozess insoweit eine
Vorreiterrolle zu. Die Rolle der Mitgliedstaaten und somit auch
jene der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Ver-
handlungen zu einem internationalen Post-Kyoto-Abkom-
men wird geprägt und vorbestimmt durch die gemeinschafts-
rechtlichen Verpflichtungen.

Perspektiven und Optionen bei Scheiterns eines
Post-Kyoto-Abkommens 2009

Während die EU ihre Zielsetzungen bis 2020 für die Mit-
gliedstaaten verpflichtend festgeschrieben hat, scheint das
»Ob« und »Wie« eines Post-Kyoto-Abkommens derzeit mehr
als ungewiss. Obwohl die Zeit drängt, kann ein Scheitern
der internationalen Verhandlungen durchaus auch eine

Chance eröffnen, nämlich die Perspektiven und Optionen
für einen Systemwandel der internationalen Architektur des
Klimaschutzes zu überdenken. Vorschläge hierfür sind be-
reits in die Diskussion eingebracht worden. So empfiehlt
der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globa-
le Umweltveränderungen (WBGU), dass die Vertragsstaa-
ten sich auf eine einfache und gerechte »Klimaformel« ei-
nigen sollten. Kernidee dieses »Budgetansatzes« ist, dass
zur Begrenzung der Erderwärmung auf 2°C eine absolute
Menge weltweit bis 2050 emittierter Treibhausgase völker-
rechtlich festzulegen ist. Vor dem Hintergrund einer 67%igen
Wahrscheinlichkeit der Einhaltung des 2°C-Ziels schlägt der
WBGU 750 Mrd. t CO2 für ein Globalbudget vor. Auf die-
ser Grundlage sind sämtliche Länder mit einem genau be-
stimmten nationalen Emissionsbudget auszustatten. Zur
Verteilung des Globalbudgets soll das Pro-Kopf-Prinzip
als Schlüssel herangezogen werden, nach dem jedem Men-
schen die gleiche Menge an CO2-Emissionen zusteht. Na-
tionale Emissionsbudgets bemessen sich demnach an der
Bevölkerungsgröße eines Landes. Um dem Verursacher-
prinzip und der historischen Verantwortung der Industrie-
länder Rechnung zu tragen, ist der Beginn des Budget-
zeitraums auf das Jahr 1990 zu legen. Danach hätten die
EU und Deutschland bei Aufrechterhaltung des heutigen
Emissionsniveaus in ca. zwölf Jahren ihr Emissionsbudget
aufgebraucht. Selbst drastische heimische Minderungs-
anstrengungen würden nicht ausreichen, um die Budget-
grenzen einzuhalten. Derartige Länder sind daher auf Ko-
operationen mit Entwicklungsländern angewiesen, die noch
Emissionsspielräume besitzen und diese insbesondere in
den international zu organisierenden Emissionshandel ein-
bringen könnten. Die nach diesem Konzept erforderlichen
nationalen Dekarbonisierungsfahrpläne müssen interna-
tional geprüft und ihr Vollzug kontrolliert sowie der Emissi-
onshandel einschließlich der flexiblen Mechanismen verwal-
tet werden. Diese Funktion soll eine internationale, unab-
hängige und zentrale Institution wahrnehmen. Der WBGU
schlägt hierfür die Errichtung einer Weltklimabank vor. Um
die wirksame Erfüllung dieser Aufgaben sicherzustellen,
muss sie mit entsprechend weitreichenden Befugnissen
ausgestattet werden und für den Fall der Überschreitung
des nationalen Emissionsbudgets über wirksame Sank-
tionsmechanismen verfügen.

Bewertung und Ausblick

Der derzeitige wissenschaftliche Erkenntnisstand lässt den
Schluss zu, dass die im Kyoto-Protokoll vereinbarte welt-
weite Emissionsreduktion von Treibhausgasen von durch-
schnittlich 5% für den Zeitraum von 2008–2012 völlig un-
zureichend ist, um das 2° C-Ziel einzuhalten. Auch das vor-
nehmlich zum Einsatz gebrachte Instrument des Emissi-
onshandels offenbart mittlerweile strukturelle Mängel, die
an seiner Wirksamkeit, nämlich zu einer effektiven CO2-Re-
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duzierung beizutragen, zweifeln lassen. Eine anspruchsvol-
le Kyoto-Nachfolgeregelung zu vereinbaren, ist daher so-
wohl aus zeitlichen als auch inhaltlichen Erwägungen mehr
als dringlich.

Die Erfolgsaussichten eines derartigen Post-Kyoto-Abkom-
mens müssen angesichts des derzeitigen Verhandlungspro-
zesses als sehr unsicher eingeschätzt werden. Umso wich-
tiger ist daher der Vorstoß der EU zu bewerten: die Festle-
gung der Energieeffizienzsteigerung und des Ausbaus er-
neuerbarer Energien sowie der Emissionsreduktionen bis
2020 um je 20% mit der Aufstockungsoption um weitere
10%, falls doch ein Post-Kyoto-Abkommen zustande
kommt. Selbst wenn aus klimapolitischer Perspektive die-
se Ziele noch als unzureichend eingestuft werden können,
legen sie doch für die Mitgliedstaaten und die Wirtschaft ei-
nen klaren und verbindlichen Rahmen fest. Ferner sind die
EU-Klimaschutzverpflichtungen eingebettet in die bekann-
ten und entwickelten gemeinschaftsrechtlichen Durchset-
zungs- und Sanktionsmechanismen, so dass ihnen hohe
Erfolgsaussichten vorausgesagt werden können.

Falls der Abschluss eines Post-Kyoto-Abkommens in Ko-
penhagen 2009 scheitern würde, so bietet dieses Scheitern
zugleich die Chance, mit der gebotenen Eile und Bedacht-
samkeit über einen grundlegenden globalen Systemwech-
sel im Bereich des Klimaschutzes nachzudenken.
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